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(LQI�KUXQJ�
 
Die vorgenannten Verbände vertreten gemeinsam den überwiegenden Teil der von der 
Verordnung verpflichteten Wirtschaftskreise. Unsere Mitgliedsunternehmen leisten ge-
meinsam den größten finanziellen Beitrag zur Umsetzung der Verpackungsverordnung 
und sind wesentliche Know how – Träger zu diesem Thema. Wir weisen darauf hin, dass 
bei dem durch den Bundestag durchgeführten Anhörungsverfahren die von der Verord-
nung verpflichteten Kreise gegenüber den Begünstigten und sonstigen Dritten unterrep-
räsentiert sind und ersuchen, dies bei der Gewichtung der Stellungnahmen zu berück-
sichtigen. 
 
Die unterzeichnenden Verbände warnen vor allem davor, die Verpackungsverordnung als 
Gefälligkeit gegenüber den verpflichteten Kreisen zu sehen. Handel und Industrie res-
pektieren die umweltpolitische Zielsetzung der Verordnung und erkennen, dass diese 
Regelung bei einer Mehrheit der Verbraucher als Ausdruck gelebten Umweltbewusstseins 
gilt. Für ihre Geschäftstätigkeit benötigen Handel und Industrie diese Verordnung jedoch 
nicht, sondern ertragen sie als Belastung. Sie halten daher eine grundlegende Revision 
der Produktverantwortung und des Kreislaufwirtschaftsrechts in Deutschland für gebo-
ten. Allerdings sind die Unterzeichner der Überzeugung, dass zunächst kurzfristig die 
fortschreitende Erosion der bewährten Sammelsysteme für Verkaufsverpackungen ge-
stoppt werden muss, um im Interesse des Umweltschutzes, der Verbraucher und der 
Wirtschaft eine krisenhafte Zuspitzung der Situation abzuwenden. Wenn es die Verpa-
ckungsverordnung in ihrer gegenwärtigen Form gibt, dann müssen zumindest gleiche 
Anforderungen für alle Verpflichteten gelten 
 
Die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) hat zutreffend festgestellt, dass die 
Verpackungsverordnung in ihrer gegenwärtigen Form nicht wirksam zu überwachen ist 
und faktisch nicht vollzogen wird. Es ist ein weitgehend rechtsfreier Raum entstanden, in 
dem eine wachsende Zahl von Marktteilnehmern sich ihren Pflichten zur Rücknahme ge-
brauchter Verpackungen entweder vollständig entzieht oder sich intransparenten Entsor-
gungskonzepten anschließt, bei denen offenkundig nur ein geringer Teil der selbst in 
Verkehr gebrachten Verpackungen einer Verwertung zugeführt wird. Die sanktionslose 
Missachtung oder Umgehung der Verpackungsverordnung bewirkt eine wirtschaftliche 
Sogwirkung auf die untereinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen der Industrie 
und des Handels, die ein sofortiges Eingreifen erforderlich macht.  
 
Wir unterstützen aus diesem Grund das Vorhaben der Bundesregierung, die Novelle der 
Verpackungsverordnung im Wesentlichen auf die Sicherung der haushaltsnahen Wert-
stoffsammlung sowie die Herstellung fairer Wettbewerbsbedingungen zwischen den von 
der Verordnung verpflichteten Unternehmen der Industrie und des Handels zu konzent-
rieren. Wir appellieren an die Bundesregierung, den Deutschen Bundestag und die Län-
der, dieses Vorhaben rasch zum Ergebnis zu führen. Die unterzeichnenden Verbände be-
schränken sich daher in der folgenden Stellungnahme auf pragmatische Hinweise zur 
Weiterentwicklung des geltenden Rechts beziehungsweise des Verordnungsentwurfs. 
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$��)UDJHQ�GHU�&'8�&68�)UDNWLRQ�
 

1. Sind die Regelungen der 5. Novelle der Verpackungsverordnung ausreichend 
geeignet, die haushaltsnahe Entsorgung von Verkaufsverpackungen dauerhaft 
sicherzustellen? 

 
JA. 
Die haushaltsnahe Entsorgung von Verkaufsverpackungen wird gefährdet 
durch eine zunehmende Zahl von Unternehmen, die ihren Rechtspflichten 
entweder gar nicht nachkommen oder die statt der Rücknahme der selbst in 
Verkehr gebrachten Verpackungen eine Zurechnung fremder Abfallmengen 
vornehmen. Die Vollständigkeitserklärung sowie die Aufgabenteilung zwischen 
Systemen der haushaltsnahen Sammlung und der Gewerbeentsorgung sind als 
Regelungsinstrumente geeignet und erforderlich, die beiden Problemkreise 
adäquat zu lösen. 

 
 

2. Sehen Sie Alternativen, um das gesteckte Ziel der Sicherung der haushaltsna-
hen Erfassung zu sichern?  

 
NEIN, tragfähige Alternativen sind im Rahmen einer „kleinen“, d. h. die bishe-
rige Regelungsstruktur wahrenden Novelle nicht erkennbar. 
Bei Beibehaltung der bisherigen Regelungsziele der Verpackungsverordnung 
(a) quantitative Erfassung und stoffliche Verwertung von Verpackungen aus 
privaten Haushalten sowie (b) privatwirtschaftliche Finanzierung und Organi-
sation der gesamten Leistungskette im Rahmen der Produktverantwortung der 
Hersteller und Vertreiber sind die Einführung der Vollständigkeitserklärung und 
die Aufgabenteilung alternativlos 

 
 

3. Tragen die Regelungen der 5. Novelle zu einer Verstärkung des Wettbewerbs 
bei der Verpackungsentsorgung bei? 

 
JA. 
Wettbewerb setzt die Vergleichbarkeit der Leistungen voraus. Deshalb ist die 
Überwindung der durch diverse Formen des Trittbrettfahrertums hervorgeru-
fenen Wettbewerbsverzerrungen und die Herstellung gleicher Leistungsanfor-
derungen für alle Verpflichteten unabdingbare Voraussetzung für die Entfal-
tung fairen Wettbewerbs bei der Verpackungsentsorgung. 

 
 

4. Halten Sie das im Änderungsentwurf neu eingeführte Modell der Trennung 
von Verkaufsverpackungen nach privatem und gewerblichem Bestimmungsort 
für rechtlich abgesichert oder für rechtlich mit Risiken behaftet? 

 
Das Modell erscheint rechtlich abgesichert und geboten. 
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Es ist nachgewiesen, dass nur eine unbedeutende Zahl von privaten End-
verbrauchern bereit ist, Verpackungsabfälle zu den Verkaufsstellen zurückzu-
führen, so dass in diesem Bereich die haushaltsnahe Sammlung der einzig 
praktikable Weg zur Erfüllung der Recyclingvorgaben der Verpackungsverord-
nung ist. Deshalb ist es angemessen, eine Pflicht zur Beteiligung an geeigne-
ten Rücknahmesystemen in der Verordnung vorzusehen, wie dies nach der 
Ermächtigungsgrundlage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes möglich ist. Zudem 
ist es ein Gebot der Rechtsklarheit und Rechtswahrheit, dass der Verord-
nungsgeber eine Beteiligungspflicht offen ausweist, wenn diese faktisch das 
Ziel der Regelung ist. 

 
 

5. Führt das Trennungsmodell zu einem fairen Wettbewerb bei der Erfassung 
von Verkaufsverpackungen? 

 
JA. 
Siehe Ziffer 3 und 4 oben. 

 
 

6. Wie möchten Sie die Produktverantwortung in der Verpackungsverordnung 
abgebildet sehen, wenn es um die Lizenzierungspflicht geht: sollen die Erstin-
verkehrbringer (Produzenten) lizenzieren oder die Letztvertreiber (Handel)? 

 
Vor dem Hintergrund des Prinzips der Produktverantwortung ist es sachge-
recht, dass die Lizenzierungspflicht grundsätzlich denjenigen zugeordnet wird, 
die mit Waren befüllte Verkaufsverpackungen erstmals in Verkehr bringen, 
d.h. Erstinverkehrbringer/Abfüller. Sofern Sachverhalte vorliegen, die praxisge-
rechtere und marktkonformere Lösungen sicherstellen, kann dies über abwei-
chende Vereinbarungen geregelt werden.  

 
 

7. Nach dem Entwurf sollen Vertreiber künftig unter bestimmten Voraussetzun-
gen die Möglichkeit erhalten, die Verwertungskosten der im Rahmen der 
Selbstentsorgung zurückgenommenen “lizenzierten“ Verkaufsverpackungen 
zurückzufordern. Sehen Sie einen praktikablen Weg für den Vollzug dieser Re-
gelung? 

 
NEIN. 
Wie oben dargestellt, ist allenfalls mit einem unbedeutenden Rücklauf von 
Verpackungsabfällen aus privaten Haushalten zu den Verkaufsstellen zu rech-
nen, so dass die sich daraus ergebenden Rückforderungsbeträge wirtschaftlich 
weitgehend irrelevant wären. Dieser marginalen Entlastung ständen unver-
hältnismäßige Anforderungen für die Dokumentation und Überwachung dieser 
Vorgänge sowohl auf Seiten der Unternehmen wie auch der Behörden gegen-
über. Die vorgeschlagene Regelung ist daher für rechtstreue Marktteilnehmer 
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unattraktiv, für die Behörden kaum kontrollierbar und lädt zu missbräuchlichen 
Gestaltungsformen ein. 

 
 

8. Wie bewerten Sie die Ausdehnung der Verpflichtung zur Beteiligung an dualen 
Systemen für Service-Verpackungen am Gesamtaufkommen von Verpackun-
gen? 

 
Der Novellierungsentwurf enthält keine „Ausdehnung“ der Verpflichtung für 
Serviceverpackungen, sondern stellt vielmehr die seit 1991 geltende Rechtsla-
ge klar. 
Bereits mit der Verpackungsverordnung in der Fassung vom 12. Juni 1991 un-
terliegen Serviceverpackungen grundsätzlich den gleichen Rücknahme- und 
Verwertungspflichten wie andere Verpackungen. Weite Teile der Wirtschaft 
kommen diesen Pflichten seither nach, andere haben sich ihnen beharrlich 
entzogen. Aus Gründen der Wettbewerbsgerechtigkeit ist zu begrüßen, dass 
der Verordnungsgeber für gleiche Anforderungen zwischen den Verpflichteten 
sorgen will. Im Übrigen tragen Serviceverpackungen in gleicher Weise zum 
Gesamtaufkommen von Verpackungen bei wie andere Verpackungsarten. 

 
 

9. Halten Sie die Vollständigkeitserklärung für ein sinnvolles und effektives In-
strument zur Reduzierung der sog. „Trittbrettfahrer“? 

 
JA. 
In Folge des sich entwickelnden Wettbewerbs zwischen Betreibern haushalts-
naher Sammelsysteme ist von zentraler Bedeutung, dass der Nachweis er-
bracht wird, dass sämtliche im Geltungsbereich der Verpackungsverordnung in 
Verkehr gebrachten, an private Endverbraucher abgegebenen Verkaufsverpa-
ckungen einer verordnungskonformen Lösung zugeführt werden. 

 
 

10. Lässt sich mit der Einführung der Vollständigkeitserklärung der Vollzugsauf-
wand der Länder ausreichend verringern? 

 
JA. 
Die Vollständigkeitserklärung ist erforderlich, um die Verpackungsverordnung 
unter den Bedingungen eines Systemwettbewerbs überhaupt wieder vollzugs-
fähig zu machen. Allerdings wird auch nach Einführung der Vollständigkeitser-
klärung erforderlich sein, dass Vollzugsbehörden ihren Überwachungsaufga-
ben ernsthaft nachkommen und Wettbewerbsverrungen zu Lasten der 
rechtstreuen Unternehmen entgegenwirken. 

 
 

11. Sehen Sie Alternativen zu der im Entwurf verankerten Vollständigkeitserklä-
rung, und welche wären diese im gegebenen Fall? 
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NEIN. 

 
 

12. Wie kann unter Beteiligung welcher Strukturen eine faire Ausschreibung für 
die dualen Systeme organisiert werden? 

 
Die Frage ist von den Anbietern Dualer Systeme zu beantworten. 
 

 
13. Halten Sie unter dem Gesichtspunkt des fairen Wettbewerbs der dualen Sys-

teme die Gemeinsame Stelle für eher förderlich oder eher hinderlich? 
 

Die Frage ist von den Anbietern Dualer Systeme zu beantworten. 
 
 

14. Halten Sie eine deutliche Anbindung der Regelungen der Verpackungsverord-
nung, insbesondere im Bereich der Gemeinsamen Stelle, an das Gesetz gegen 
unlauteren Wettbewerb (UWG) für erforderlich oder für entbehrlich? 

 
Die Frage ist von den Anbietern Dualer Systeme zu beantworten. 

 
 
 
 
 
%��)UDJHQ�GHU�63'�)UDNWLRQ�
 
 

1. Mit der 5. Novelle der Verpackungsverordnung sollte insbesondere das Prob-
lem der Trittbrettfahrer gelöst werden, um die haushaltsnahe Getrenntsamm-
lung zu sichern. Wird dieses Ziel mit der 5. Novelle, insbesondere bei der Neu-
formulierung des § 6 erreicht? 
 
JA, die Regelungen sind grundsätzlich geeignet und erforderlich, die haus-
haltsnahe Sammlung sicherzustellen. 
Die haushaltsnahe Entsorgung von Verkaufsverpackungen wird gefährdet 
durch eine zunehmende Zahl von Unternehmen, die ihren Rechtspflichten 
entweder gar nicht nachkommen oder die statt der Rücknahme der selbst in 
Verkehr gebrachten Verpackungen eine Zurechnung fremder Abfallmengen 
vornehmen. Die Vollständigkeitserklärung sowie die Aufgabenteilung zwischen 
Systemen der haushaltsnahen Sammlung und der Gewerbeentsorgung sind als 
Regelungsinstrumente geeignet und erforderlich, die beiden Problemkreise 
adäquat zu lösen. 
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2. Ziel der Novelle ist eine realitätsnahe und sachgerechte Trennung der Zustän-
digkeiten von Selbstentsorgersystemen und dualen Systemen. Wird durch die 
Lösung dieses Ziel erreicht (§ 6, Abs. 1 und 2)? 

 
JA. 
Es ist nachgewiesen, dass nur eine unbedeutende Zahl von privaten End-
verbrauchern bereit ist, Verpackungsabfälle zu den Verkaufsstellen zurückzu-
führen, so dass in diesem Bereich die haushaltsnahe der einzig praktikable 
Weg zur Erfüllung der Recyclingvorgaben der Verpackungsverordnung ist. 

 
 

3. Werden die Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten, insbesondere durch 
die Regelungen bei den Vollständigkeitserklärungen, verbessert?  

 
JA. 
In Folge des sich entwickelnden Wettbewerbs zwischen Betreibern haushalts-
naher Sammelsysteme ist von zentraler Bedeutung, dass der Nachweis er-
bracht wird, dass sämtliche im Geltungsbereich der Verpackungsverordnung in 
Verkehr gebrachte Verkaufsverpackungen einer verordnungskonformen Lö-
sung zugeführt werden. Die Vollständigkeitserklärung ist erforderlich, um die 
Verpackungsverordnung unter den Bedingungen eines Systemwettbewerbs 
überhaupt wieder vollzugsfähig zu machen. Allerdings wird auch nach Einfüh-
rung der Vollständigkeitserklärung erforderlich sein, dass Vollzugsbehörden ih-
ren Überwachungsaufgaben ernsthaft nachkommen und Wettbewerbsverzer-
rungen zu Lasten der rechtstreuen Unternehmen entgegenwirken. 

 
 

4. Seit einigen Jahren mehren sich die Beschwerden von Bürgerinnen und Bür-
gern über die erheblich gesunkene Qualität bei der Entsorgung der Verpa-
ckungsabfälle. Gleichfalls wird die schlechte Zusammenarbeit zwischen Kom-
munen, dualen Systemen und Entsorgern beklagt. 
In der Novelle wird die Abstimmung zwischen Kommunen und dualen Syste-
men geändert. Werden durch die vorgeschlagenen Änderungen (Abstim-
mungserklärung, Remonstrationsrechte, Sicherheitsleistungen) die Möglichkei-
ten der Kommunen sowie die Zusammenarbeit und Qualität der Sammlung 
verbessert?  
 
Die Frage ist von den Kommunen sowie den Anbietern Dualer Systeme zu be-
antworten. 

 
 

5. Der entstandene Wettbewerb zwischen mehreren dualen Systemen erforderte 
eine Neuorganisation der Ausschreibung in einer „Gemeinsamen Stelle“. Ist 
eine funktionierende, neutrale Ausschreibung dadurch gewährleistet oder wä-
re eine Ausschreibung durch die Kommunen /  Kreise besser geeignet? Ist eine 
solche Lösung verfassungsrechtlich möglich? 
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Die Frage ist von den Anbietern Dualer Systeme zu beantworten. 

 
 

6. Von verschiedenen Seiten werden weitergehende Änderungen gefordert. Hal-
ten Sie es für sinnvoll, zur Abschätzung der Gesamtsituation in einem wissen-
schaftlich begleitenden Planspiel die Wirksamkeit der mit der  
5. Novelle geschaffenen Instrumente zu überprüfen? 

 
Eine grundsätzliche Überprüfung der Ziele und Instrumente der Verpackungs-
verordnung ist längerfristig geboten. Ob ein „Planspiel“ hier im Vergleich zu 
anderen Erkenntnishilfen das geeignete Instrument ist und wie dieses gege-
benenfalls auszugestalten wäre, bedarf der weiteren Erörterung der beteilig-
ten Stellen. Wichtig ist, die Erfahrungen aus der Praxis maßgeblich einzube-
ziehen. 

 
 

7. Mit der Neufassung des Paragraphen 9 wird auf die Entwicklungen bei den 
Getränkeverpackungen reagiert. Reichen die Änderungen aus, um Mehrweg-
Systeme zu stützen? 

 
Die Pfandpflicht ist kein wirksames Instrument zum Schutz von Mehrweg-
Getränkeverpackungen. Ob eine Privilegierung von Mehrweg-
Getränkeverpackungen durch den Verordnungsgeber für die Zukunft erforder-
lich ist, sollte Teil der grundsätzlichen Überprüfung der Verpackungsverord-
nung zu einem späteren Zeitpunkt sein. 
 
Die Verpflichtung zur Führung eines gesonderten Mengenstromnachweises für 
Einweggetränkeverpackungen ist nach Aufbau der entsprechenden Systeme 
zur bundesweiten Rücknahme dieser Verpackungen nicht mehr zu rechtferti-
gen. Als Beitrag zum Bürokratieabbau sollte auf diese Vorgabe verzichtet wer-
den. 
 

 
 
 
 
&��)UDJHQ�GHU�)'3�)UDNWLRQ�
 
 

1. Die dualen Systeme haben sich laut dem Entwurf an einer Gemeinsamen Stel-
le zu beteiligen, die u.a die „ wettbewerbsneutrale Koordination der Aus-
schreibungen" erledigen soll. Welche Auswirkungen wird diese Gemeinsame 
Stelle auf die Wettbewerbsintensität zwischen den dualen Systemen haben? 
 
Die Frage ist von den Anbietern Dualer Systeme zu beantworten. 
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2. Im Unterschied zur privaten Anfallstelle sind nach dem Entwurf für Verpa-
ckungen, die bei gewerblichen Endverbrauchern anfallen, keine Verwertungs-
quoten vorgegeben. Inwieweit besteht Ihrer Ansicht nach dadurch die Gefahr 
der missbräuchlichen Umwidmung der Anfallstellen?  
 
JA, die Gefahr besteht, scheint aber beherrschbar zu sein. 
Bei gewerblichen Anfallstellen ist im Normalfall eine hochwertige Verwertung 
des anfallenden Verpackungsmaterials wirtschaftlich gesichert, so dass die 
vorgeschlagene Regelung ausreicht. Die Regelung fördert Selbstentsorgungs-
lösungen in den Bereichen, in denen sie tatsächlich in glaubwürdiger Form 
möglich sind. Die Gefahr einer Umwidmung von Anfallstellen besteht, jedoch 
erscheint dieses Risiko so begrenzt, dass die Implementierung entsprechender 
Überwachungsmaßnahmen unverhältnismäßig wäre. 
 
 

3. Gemäß Artikel 1 § 6 Absatz 1 Satz 6 des Entwurfs bleibt Selbstentsorgung in 
dem Umfang möglich, wie nachweislich derartige Verpackungen am Verkaufs-
punkt zurückgenommen werden. Gegen die dualen Systeme besteht in diesem 
Fall ein Rückerstattungsanspruch hinsichtlich der Lizenzentgelte. Wie beurtei-
len Sie die tatsächliche Durchsetzbarkeit dieses Rückerstattungsanspruchs?  

 
Die Regelung ist bürokratielastig und missbrauchsanfällig. 
Wie oben dargestellt, ist mit einem unbedeutenden Rücklauf von Verpa-
ckungsabfällen aus privaten Haushalten zu den Verkaufsstellen zu rechnen, so 
dass die sich daraus ergebenden Rückforderungsbeträge wirtschaftlich weit-
gehend irrelevant wären. Dieser marginalen Entlastung ständen unverhältnis-
mäßige Anforderungen für die Dokumentation und Überwachung dieser Vor-
gänge sowohl auf Seiten der Unternehmen wie auch der Behörden gegenüber. 
Die vorgeschlagene Regelung ist daher für rechtstreue Marktteilnehmer unatt-
raktiv, für die Behörden kaum kontrollierbar und lädt zu missbräuchlichen Ges-
taltungsformen ein. 

 
 

4. Der Entwurf sieht für Verkaufsverpackungen, die nach Artikel 1 § 6 in Verkehr 
gebracht werden, die Hinterlegung von Vollständigkeitserklärungen vor.  
Ist diese Vollständigkeitserklärung, so wie sie in dem Entwurf ausgestaltet ist, 
ein geeignetes Mittel, um die so genannten Trittbrettfahrer nennenswert ein-
zudämmen?  
 
JA. 
In Folge des sich entwickelnden Wettbewerbs zwischen Betreibern haushalts-
naher Sammelsysteme ist von zentraler Bedeutung, dass der Nachweis er-
bracht wird, dass sämtliche im Geltungsbereich der Verpackungsverordnung in 
Verkehr gebrachte Verkaufsverpackungen einer verordnungskonformen Lö-
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sung zugeführt werden. Die Vollständigkeitserklärung ist erforderlich, um die 
Verpackungsverordnung unter den Bedingungen eines Systemwettbewerbs 
überhaupt wieder vollzugsfähig zu machen. Allerdings wird auch nach Einfüh-
rung der Vollständigkeitserklärung erforderlich sein, dass Vollzugsbehörden ih-
ren Überwachungsaufgaben ernsthaft nachkommen und Wettbewerbsverzer-
rungen zu Lasten der rechtstreuen Unternehmen entgegenwirken. 
 
Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit der Vollständigkeitserklärung vor dem Hin-
tergrund, dass keine nachträgliche Überprüfung ihrer Richtigkeit stattfindet? 
 
Es ist davon auszugehen, dass sowohl auf Ebene der Selbstverwaltung der 
Wirtschaft wie auch der Vollzugsbehörden geeignete Verifikationsmaßnahmen 
entwickelt und angewendet werden. 

 
 

5. Gemäß Anhang I  zu Artikel 1 § 6 Nr.3 Absatz 2 Satz 2 sollen Verkaufsverpa-
ckungen, die im privaten Bereich anfallen, nach wie vor gekennzeichnet wer-
den. Halten Sie diese Kennzeichnungspflicht trotz des weitreichenden An-
schluss- und Benutzungszwangs an die Dualen Systeme gemäß Artikel 1 § 6 
des Entwurfs und trotz der Pflicht zur Abgabe einer Vollständigkeitserklärung 
in Artikel 1 § 10 des Entwurfs weiterhin für erforderlich? 

 
Die Systemkennzeichnung ist ein eingeführtes Instrument der Verifikation und 
Verbraucherinformation. Ob eine entsprechende Rechtspflicht weiterhin erfor-
derlich ist, sollte an Hand der Ergebnisse der 5. Novelle überprüft werden. 

 
 

6. Derzeit wird das in der Verpackungsverordnung genannte Flächendeckungs-
gebot so verstanden, dass jedes System alle Gebiete im jeweiligen Bundesland 
entsorgen muss. Gibt es Ihrer Meinung nach hierzu Alternativen, die geeigne-
ter sind, den Nachfragewettbewerb zwischen den dualen Systemen zu bele-
ben? Wenn ja, welche? 

 
NEIN, bessere Alternativen sind im Rahmen einer „kleinen“ Novelle nicht er-
kennbar. Insbesondere darf es bei Beibehaltung der gegenwärtigen Rege-
lungsziele (anspruchsvolle stoffliche Verwertung jeder Materialkategorie/  um-
fassende finanzielle Produktverantwortung von Industrie und Handel) nicht zu 
einer Zulassung von „Rosinenpickerei“ auf der Ebene der haushaltsnahen 
Sammlung kommen, da dies zu neuen Formen der Wettbewerbsverzerrung 
zwischen den verpflichteten Unternehmen sowie zwischen den Entsorgungs-
dienstleistern und zu untragbaren Unterschieden der Entsorgungsqualität auf 
der Verbraucherebene führen könnte. 
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7. Ist die mit der Novelle erfolgte Änderung von § 9 Verpackungsverordnung ge-
eignet, der drastisch sinkenden Mehrwegquote dauerhaft Einhalt zu gebieten 
oder hätte es hierzu weitergehender Änderungen bedurft? Wenn ja, welcher?  

 
Die Pfandpflicht ist kein wirksames Instrument zum Schutz von Mehrweg-
Getränkeverpackungen. Ob eine Privilegierung von Mehrweg-
Getränkeverpackungen durch den Verordnungsgeber für die Zukunft erforder-
lich ist, sollte Teil der grundsätzlichen Überprüfung der Verpackungsverord-
nung zu einem späteren Zeitpunkt sein. 

 
 

8. Ist das Regime der Verpackungsverordnung, wie es mit der vorliegenden No-
velle geschaffen werden soll, die optimale Lösung oder bedarf das System ei-
ner grundlegenden Erneuerung und wenn ja, wie könnte eine solche Ihrer 
Meinung nach aussehen?  

 
Das Thema überschreitet den Rahmen der 5. Novelle der Verpackungsverord-
nung und sollte zu einem späteren Zeitpunkt mit den verpflichteten Kreisen 
umfassend erörtert werden. 

 
 
 
 
'��)UDJHQ�GHU�)UDNWLRQ�%�QGQLV������',(�*5h1(1�
 

1. Wie sind die ökologischen Auswirkungen der geplanten 5. Novelle der Verpa-
ckungsverordnung zu bewerten? Wie ist insbesondere zu beurteilen, dass für 
die Verwertung der an den gewerblichen Anfallstellen gesammelten Verpa-
ckungsabfälle keine Verwertungsquoten vorgegeben werden?  

Die vorgeschlagene Regelung erscheint trotz erkennbarer Risiken akzeptabel.  
Bei gewerblichen Anfallstellen ist im Regelfall eine hochwertige Verwertung 
wirtschaftlich gesichert, so dass die vorgeschlagene Regelung ausreicht. Die 
Regelung fördert Selbstentsorgungslösungen in den Bereichen, in denen sie 
tatsächlich in glaubwürdiger Form möglich sind. Die Gefahr einer Umwidmung 
von Anfallstellen besteht, jedoch erscheint dieses Risiko so begrenzt, dass die 
Implementierung entsprechender Überwachungsmaßnahmen unverhältnismä-
ßig erscheint. 

 

2. Ist die vorgesehene Trennung zwischen haushaltsnaher Erfassung und ge-
werblicher Selbstentsorgung praktikabel und sinnvoll? Wo gibt es Überschnei-
dungen und von welcher Größenordnung kann dabei ausgegangen werden?  

JA, die Regelung ist praktikabel und sinnvoll. 
Es ist nachgewiesen, dass nur eine unbedeutende Zahl von privaten End-
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verbrauchern bereit ist, Verpackungsabfälle zu den Verkaufsstellen zurückzu-
führen, so dass in diesem Bereich die haushaltsnahe Sammlung der einzig 
praktikable Weg zur Erfüllung der Recyclingvorgaben der Verpackungsverord-
nung ist. Es ist unvermeidbar, dass jegliche Schnittstellenabgrenzung zu Über-
schneidungen und Auslegungsspielräumen führt, jedoch stellt die vorgeschla-
gene Regelung gegenüber dem Status quo eine erhebliche Verbesserung dar. 

 

3. Reicht die Vollständigkeitserklärung in ihrer vorgesehenen Form aus, um so-
genannte Trittbrettfahrerei bei der Verpackungsentsorgung zu beenden? Be-
steht weiterhin Missbrauchspotenzial und ggf. wo?  

 
JA, die Vollständigkeitserklärung reicht aus, bedarf aber einer konstruktiven 
Ausfüllung durch die verpflichtete Wirtschaft und die Behörden. 
In Folge des sich entwickelnden Wettbewerbs zwischen Betreibern haushalts-
naher Sammelsysteme ist von zentraler Bedeutung, dass der Nachweis er-
bracht wird, dass sämtliche im Geltungsbereich der Verpackungsverordnung in 
Verkehr gebrachte Verkaufsverpackungen einer verordnungskonformen Lö-
sung zugeführt werden. Die Vollständigkeitserklärung ist erforderlich, um die 
Verpackungsverordnung unter den Bedingungen eines Systemwettbewerbs 
überhaupt wieder vollzugsfähig zu machen. Missbrauchspotenzial besteht 
grundsätzlich in dem Rahmen, wie es auch bei anderen wirtschaftlich relevan-
ten Prozessen bzw. gesetzlichen Dokumentationspflichten gegeben ist. 

 

4. Ist die vorgesehene verpflichtende Teilnahme an einer von der Wirtschaft er-
richteten gemeinsamen Stelle dazu geeignet, einen fairen Wettbewerb zwi-
schen den Systemen sicherzustellen? Reichen die im Verordnungsentwurf ent-
haltenen Vorgaben für die gemeinsame Stelle dazu aus? Wie hoch ist der zu 
erwartende Abstimmungsaufwand? Wie sind in diesem Zusammenhang die 
Chancen für mittelständische Unternehmen zu bewerten?  

 

Die Frage ist von den Anbietern Dualer Systeme zu beantworten. 

 

5. Ist die vorgelegte 5. Novelle dazu geeignet den Vollzug zu verbessern, bleiben 
weiterhin Defizite und wo?  

Die 5. Novelle verbessert die Vollzugsfähigkeit, allerdings wird auch nach der 
Aufgabentrennung zwischen der haushaltsnahen Sammlung und der Gewer-
beentsorgung sowie der Einführung einer Vollständigkeitserklärung erforder-
lich sein, dass Vollzugsbehörden ihren Überwachungsaufgaben ernsthaft 
nachkommen und Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der rechtstreuen Un-
ternehmen entgegenwirken. 



 13 

 

6. Was leistet die 5. Novelle der Verpackungsverordnung hinsichtlich der Stabili-
sierung von ökologisch vorteilhaften Mehrwegsystemen, insbesondere vor 
dem Hintergrund weiter sinkender Mehrweganteile im Bereich der Mineralwäs-
ser?  

Die Pfandpflicht ist kein wirksames Instrument zum Schutz von Mehrweg-
Getränkeverpackungen. Ob eine Privilegierung von Mehrweg-
Getränkeverpackungen durch den Verordnungsgeber für die Zukunft erforder-
lich ist, sollte Teil der grundsätzlichen Überprüfung der Verpackungsverord-
nung zu einem späteren Zeitpunkt sein. 

 

7. Wie ist das Nutzen-Kosten-Verhältnis bei der Verpackungsverwertung in 
Deutschland zu bewerten? Wie verhält sich dieses im europäischen Vergleich?  

Die Kosten der haushaltsnahen Sammlung in Deutschland betragen gegenwär-
tig inflationsbereinigt weniger als die Hälfte der Kosten bei Einführung der 
Verpackungsverordnung in den frühen 90er Jahren. Die tlw. nach wie vor er-
heblichen Preisunterschiede zu anderen europäischen Ländern sind vor allem 
dadurch bedingt, dass durch die dortigen nationalen Regelungen (a) eine ge-
ringere Leistungstiefe abgefordert wird (bspw. Bringsysteme statt Holsysteme 
sowie Beschränkung auf leicht verwertbare Verpackungen) und (b) wesentli-
che Teile der Aufwendungen (insb. die Kosten der Erfassung) durch die Kom-
munen aus öffentlichen Mitteln getragen werden. Ob die anspruchsvollen Ziel-
vorgaben der deutschen Verpackungsverordnung und die vollständige Kosten-
tragung durch die Wirtschaft dauerhaft fortgeführt werden sollten, überschrei-
tet u. E. den Rahmen der 5. Novelle der Verpackungsverordnung und sollte zu 
einem späteren Zeitpunkt umfassend erörtert werden 

 

8. Wie ist aus ökologischer Sicht die Beschränkung der Produktverantwortung 
auf Verpackungen zu bewerten? 

Das Thema betrifft die grundsätzliche Ausrichtung der Kreislaufwirtschaftspoli-
tik in Deutschland und überschreitet den Rahmen der 5. Novelle der Verpa-
ckungsverordnung. Es sollte zu einem späteren Zeitpunkt umfassend erörtert 
werden.  

 
 
 
 
(��)UDJHQ�GHU�)UDNWLRQ�',(�/,1.(��
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��� Für das größte Problem der Getränkeverpackungen hat die Novelle keine Lö-
sung. Trotz des Pflichtpfandes für Einwegflaschen und -dosen sinkt die Mehr-
wegquote unaufhörlich. Nur noch 31 Prozent der alkoholfreien Getränke wer-
den in wieder befüllbaren Verpackungen verkauft. In den 90er Jahren waren 
es über 70 Prozent. Welche Lösungsansätze sehen Sie, um die ökologisch vor-
teilhaften Mehrwegsysteme zu schützen? Könnte eine zusätzliche Einwegab-
gabe die Händler vom ökologischen Vorteil der Mehrwegverpackungen über-
zeugen? 
 
Die Pfandpflicht ist kein wirksames Instrument zum Schutz von Mehrweg-
Getränkeverpackungen. Ob eine Privilegierung von Mehrweg-
Getränkeverpackungen durch den Verordnungsgeber für die Zukunft erforder-
lich ist, sollte Teil der grundsätzlichen Überprüfung der Verpackungsverord-
nung zu einem späteren Zeitpunkt sein. 
 
 

��� Gewährleistet die Verpackungsverordnung eine hohe Qualität der Erfassung 
und Verwertung? Welche Defizite sehen Sie? 
 

Die Verpackungsverordnung gewährleistet eine im Vergleich zu anderen Pro-
duktkategorien und im internationalen Vergleich hohe Qualität der Erfassung 
und Verwertung von Verpackungen. Defizite bestehen bisher vor allem in den 
Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten rechtstreuer Marktteilnehmer, die durch 
Trittbrettfahrer und Umgehungskonzepte hervorgerufen werden. Diese Prob-
leme sollen mit der 5. Novelle der Verpackungsverordnung überwunden wer-
den. Unabhängig davon erscheint längerfristig eine grundlegende Revision der 
Regelung geboten. 

 

��� Werden mit der Novelle biologisch abbaubare Verpackungen sinnvoll geför-
dert? 
 

JA. 

 

��� Die Novelle verfolgte weiter ein vorrangig wettbewerbsorientiertes System der 
Erfassung und Verwertung mit einer in der Praxis unübersehbaren Zahl von 
Sub- und Sub-Sub-Beauftragten. Steht dies nicht vielfach ökologisch sinnvollen 
Kreisläufen entgegen, weil es Intransparenz und Missbrauchspotentiale, ein-
schließlich illegaler Entsorgungswege fördert? 

Handel und Industrie hatten ein einheitliches Rücknahme- und Verwertungs-
system für Verkaufsverpackungen aufgebaut, das 2004 auf Veranlassung des 
Bundeskartellamts in eine wettbewerbsoffene Struktur mit einer wachsenden 
Zahl von Leistungsanbietern umgewandelt wurde. Den sich daraus ergeben-
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den erhöhten Überwachungs- und Transparenzanforderungen soll durch die 5. 
Novelle der Verpackungsverordnung begegnet werden.�


